
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/11/3 6Ob794/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1983

Norm

ZPO §519 A

Rechtssatz

Auch nach der ZVN 1983 ist der Aufhebungsbeschluß ohne Rechtskraftvorbehalt nicht und zwar auch nicht mit

außerordentlichem Rekurs anfechtbar. Gegenteiliges kann auch nicht aus § 528 Abs 2 ZPO abgeleitet werden, weil

diese Regelung nur Entscheidungen des Rekursgerichtes betrifft (Petrasch in EvBl 1983,203).
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